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In der vorliegenden Studie wird der aktuelle Status des Schengen-Raums der EU und seiner Außengrenzen 
beurteilt. Ferner wird analysiert, wie sich erklärte Krisen und Notfälle auf die Funktionsweise und Legitimität 
des Schengen-Systems der EU auswirken. Es wird eine ausführliche Beurteilung der jüngsten Beschlussdynamik 
der EU und der wichtigsten politischen Entwicklungen, Gesetzesinitiativen sowie der Rechtsprechung mit 
direkter Relevanz für den Schengen-Besitzstand vorgenommen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die 
jeweiligen Auswirkungen auf die Grundprinzipien der EU-Verträge sowie Fragen im Zusammenhang mit der 
rechtlichen Kohärenz, Konsistenz und den Grundrechten gerichtet. 

Wichtigste Ergebnisse 

• Es gibt keine Schengen-Krise. Mit dem Schengener Grenzkodex (SGK) und dem Schengener 
Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus wurden ein EU-weites System der Kontrolle und 
Gegenkontrolle und ein evidenzbasiertes Modell für den Schengen-Raum eingeführt. Einige 
Mitgliedstaaten haben systematisch „außerhalb des rechtlichen Rahmens“ agiert und ihre in den 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/737109/IPOL_STU(2023)737109_EN.pdf 

ABRISS 

Die vorliegende Studie wurde von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments auf Ersuchen des LIBE-Ausschusses in Auftrag 
gegeben und enthält eine Beurteilung des aktuellen Stands des Schengen-Raums der EU und der 
jüngsten rechtlichen und politischen Entwicklungen mit direkter Relevanz für den Schengen-
Besitzstand. In ihr werden die Auswirkungen dieser Entwicklungen – und die Rolle der „erklärten 
Krise“ – auf den Schengener Grenzkodex, die Standards des Luxemburger Gerichtshofs und die 
Grundsätze des EU-Vertrags sowie die Grundrechte analysiert. Es wird ein Ansatz gefordert, der 
auf dem „verdienten Vertrauen“ basiert, um die Legitimität des Schengen-Raums zu wahren. Im 
Mittelpunkt dieses Ansatzes sollten die wirksame und rechtzeitige Durchsetzung der EU-
Vorschriften und Werte der Verträge – insbesondere der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte 
– stehen und nicht die Ausweitung der polizeilichen Überwachung innerhalb der EU und die 
Verbreitung von technologischer Überwachung und von Datenbanken, die zur (Verun-)Sicherung 
der Freizügigkeit führen. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/737109/IPOL_STU(2023)737109_EN.pdf
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Verträgen verankerten rechtlichen Verpflichtungen umgangen (Abschnitt 1). In der vorliegenden Studie 
werden folgende vier bereichsübergreifende Herausforderungen für das Schengen-System benannt: i) 
eine systematische Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften, ii) eine Durchsetzungslücke, iii) Schengen-
Diplomatie und ausufernde Datenmengen sowie iv) Politikwäsche. 

I. Systematische Nichteinhaltung des EU-Rechts und Grundrechtsverstöße an den Binnen- und 
Außengrenzen der EU 

• Seit 2015 haben sechs Mitgliedstaaten widerrechtlich „Kontrollen an den Binnengrenzen“ aufgrund 
von „Sekundärbewegungen von Drittstaatsangehörigen“, Terrorismus und Kriminalität, COVID-19 oder 
des Kriegs in der Ukraine durchgeführt (Abschnitt 2.1). Der EuGH hat bestätigt, dass es gemäß Artikel 72 
AEUV den Mitgliedstaaten nicht gestattet ist, Kontrollen an den Binnengrenzen, die über die 
begrenzten Zeiträume nach Artikel 25 SGK hinausgehen, wiedereinzuführen; diese Zeiträume können 
nur bei Vorliegen neuer und spezifischer Gründe verlängert werden (Abschnitt 2.2). Kontrollen an den 
Binnengrenzen sind zu „dauerhaften Vorsichtsmaßnahmen“ gegen abstrakte „Bedrohungen“ und 
„Gefahren“ geworden.  
 
Die Mitteilungen enthielten keine Nachweise dafür, dass die EU-Binnenmobilität von Asylsuchenden 
eine „Bedrohung“ für „die öffentliche Ordnung und innere Sicherheit“ ist. Die unerlaubte Einreise oder 
der unerlaubte Aufenthalt Asylsuchender stellt keinen legitimen Grund zur Rechtfertigung des 
Vorliegens einer „hinreichend ernsthaften Bedrohung“ dar (Abschnitt 2.3). In der Studie wird die 
systematische Anwendung folgender Maßnahmen dargelegt: i) illegale Zurückweisungen an den EU-
Außengrenzen (Push-Backs), ii) „delegierte Eindämmung“ durch Unterstützung für Nicht-EU-Länder 
(Pull-Backs) (Abschnitt 3.1) und iii) Grenzzäune und -wände mit Grenzüberwachungstechnologien 
(Abschnitt 3.2). 

II. Eine Durchsetzungslücke in der EU 

• Die Kommission nimmt ihre Rolle als „Hüterin der Verträge“ nicht wirksam wahr (Abschnitt 4). Sie hat 
weder Stellungnahmen zu den Kontrollen an den Binnengrenzen abgegeben noch einen der sechs 
Mitgliedstaaten vor den EuGH gebracht. Auch hat sie kein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Mitgliedstaaten eingeleitet, die Push-Backs oder Pull-Backs vornehmen oder Grenzzäune errichten. 
Diplomatische Instrumente haben sich, was das Vorgehen gegen die Nichteinhaltung der 
Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten betrifft, als unwirksam erwiesen. Denn ihnen mangelt es 
an Transparenz und sie behindern die Rechenschaftspflicht und demokratische Kontrolle. In der Studie 
wird ein strukturierterer und transparenterer Ansatz für Vertragsverletzungsverfahren im Schengen-
Raum gefordert. 

III. Schengen-Diplomatie und rasante Zunahme der Verhandlungsgremien  

• Die Kommission hat unter dem Begriff des integrierten europäischen Grenzmanagements 
Verhandlungsgremien und Instrumente der „Schengen-Diplomatie“ entwickelt. Es ist noch nicht 
erwiesen, ob mit diesen von Diplomatie geleiteten Instrumenten sichergestellt wird, dass die 
Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften einhalten. Sie fördern ein Verständnis des Grenzmanagements, 
das auf Risikoanalyse und Zukunftsforschung und nicht auf Erkenntnissen oder Beweisen basiert 
(Abschnitt 5.2).  

 
• Der neue Schengener Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus eignet sich hervorragend für die 

Bewertung (Abschnitt 5.3), aber nicht für die Durchsetzung. Dass seine Ergebnisse 
Vertragsverletzungsverfahren nach sich ziehen, hat sich noch nicht gezeigt. Es ist nicht klar, wie die 
Bewertungen im Rahmen des Schengener Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus die 
Grundrechte abdecken werden, und es ist besorgniserregend, dass die EU-Agenturen ihn nicht 
anwenden können. Mit ihm könnte eine dringend benötigte Bewertung der Tätigkeiten von Frontex 
sichergestellt werden. 
 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/IPOL_STU(2018)604943
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• In der Studie wird hervorgehoben, dass ein unabhängiger Überwachungsmechanismus wichtig ist, um 
die Einhaltung der Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen. Für eine wirksame 
Überwachung der Grundrechte an den EU-Außengrenzen ist ein Ad-hoc-Ansatz für nationale 
Überwachungsmechanismen nicht geeignet. Eine Voraussetzung für den Zugang zu EU-Finanzmitteln 
sollte die Umsetzung des Leitfadens der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte mit dem 
Titel „Establishing national independent mechanisms to monitor fundamental rights compliance at the 
EU external borders“ (Einrichtung nationaler unabhängiger Mechanismen zur Überwachung der 
Einhaltung der Grundrechte an den EU-Außengrenzen) von 2022 sein (Abschnitt 5.4). 
 

• Die Diskussionen über den Beitritt Bulgariens, Rumäniens und Kroatiens zeigen, dass die Ergebnisse 
der Bewertung in die Politik einfließen. Auf Angst basierende Argumente in Bezug auf die Mobilität von 
Asylsuchenden haben zu zusätzlichen Beitrittskriterien geführt. Erwiesen ist auch, dass bei den 
Kontrollen an den Außengrenzen, bei der Überwachung und bei den Push-Backs gegen die EU-
Grundrechtecharta verstoßen wurde (Abschnitt 5.5).  

IV. Politikwäsche 

• Die Kommission von der Leyen hat ein riesiges Korpus an Schengen-bezogenen Gesetzesinitiativen 
hervorgebracht. Der von der Krise bestimmte „Politikwäsche“-Ansatz zeichnet sich durch i) 
Geschwindigkeit und „schlechtestmögliche“ Regulierung und ii) Ad-hoc-Gesetzgebung und 
Ausnahmeregelungen aus (Abschnitt 6). 

Geschwindigkeit und „schlechtestmögliche“ Regulierung: 

• Es wurden in Windeseile neue Gesetzesvorschläge ausgearbeitet. Bei mehreren Rechtsakten wurden 
keine Folgenabschätzungen durchgeführt oder sinnvolle Bewertungen ihrer Wirksamkeit, Konsistenz 
und Einhaltung der Grundrechte vorgenommen, wie es in den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung 
und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vorgeschrieben ist.  
 

• Die vorgeschlagenen sekundären Rechtsvorschriften sind extrem komplex. Sie enthalten Querverweise 
und entsprechende Änderungen an anderen Vorschlägen und bestehenden Gesetzen, die oft über den 
Schengen-Besitzstand und Artikel 77 AEUV hinausgehen. Durch diese Hyperkomplexität wird gegen 
den Grundsatz der Rechtssicherheit verstoßen und die demokratische Rechenschaftspflicht behindert. 
Die Rolle des Parlaments wird immer herausfordernder. 

Ad-hoc-Gesetzgebung und Ausnahmeregelungen 

• Mit mehreren Vorschlägen wurden illegale Praktiken einiger Mitgliedstaaten ad hoc legalisiert, oder es 
wurde entsprechende Flexibilität gewährt. Mit der Vorlage neuer Rechtsvorschriften entsteht die 
Illusion, dass die Mitgliedstaaten mit einer neuen Gesetzesreform die jeweiligen Vorschriften einhalten 
werden und die Kommission sie durchsetzen wird.  
 

• Mit dem Vorschlag der Kommission zum SGK aus dem Jahr 2021 werden die Gründe für Kontrollen an 
den Binnengrenzen und die Fristen in den Artikeln 25 und 28 des SGK erweitert (Abschnitt 6.1). Die 
Hinzufügung der EU-Binnenmobilität von Asylsuchenden und Geflüchteten als Grund für Kontrollen 
an den Binnengrenzen könnte letztere zu einer dauerhaften Einrichtung machen, was im Widerspruch 
zu den derzeitigen Bestimmungen des SGK und zu Artikel 77 AEUV steht.  
 

• In dem Vorschlag zur Instrumentalisierung (Abschnitt 6.2) und in der Screening-Verordnung (Abschnitt 
6.3) sind wesentliche Abweichungen vom SGK und vom Asyl-Besitzstand vorgesehen. Diese können zu 
willkürlichen Inhaftierungen, der rechtswidrigen Bestrafung von Geflüchteten und Asylsuchenden und 
zu Eingriffen in die Privatsphäre führen.  
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(Verun-)Sicherung 

• Die Kommission hat sich für eine Agenda der (Verun-)Sicherung ausgesprochen, zu der 
Polizeikontrollen und Überwachung innerhalb der EU, beschleunigte EU-interne Abschieberegelungen 
und die Verbreitung von Überwachungstechnologien und interoperablen Datenbanken gehören. Mit 
diesen Maßnahmen wird der polizeilichen Überwachung im Schengen-Raum Vorrang vor dem 
Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und den Prinzipien der Grundrechte eingeräumt. Obwohl mit diesen 
Initiativen angeblich Mobilität ermöglicht wird, schadet die „Geschwindigkeit“ den Grundrechten 
derjenigen, die mobil sind. 
 

• Diese Maßnahmen weisen erhebliche Gefahren auf, beispielsweise Racial Profiling und strukturelle 
Diskriminierung (Abschnitt 7.1), illegale Praktiken bei Abschiebungen und Rückübernahmen innerhalb 
der EU (Abschnitt 7.2), Eingriffe in das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz und das Verwischen der 
Grenzen zwischen expliziter EU-Politik und Politik der Mitgliedstaaten in den Bereichen Asyl, Migration, 
Grenzen, Polizeiwesen und Strafjustiz (Abschnitt 7.3). 

 
In Abschnitt 8 der Studie wird zur Bewältigung dieser Herausforderungen des Schengen-Raums ein Modell des 
verdienten Vertrauens empfohlen. Die Agenturen der Mitgliedstaaten und der EU müssen die 
Rechtsvorschriften und Grundsätze des EU-Vertrags – insbesondere die Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte – einhalten. Diese müssen von der EU wirksam durchgesetzt werden, da sie Voraussetzungen für 
die Legitimierung des Schengen-Raums sowie die Grenz-, Asyl- und Migrationspolitik der EU sind. 
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